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Grob fahrlässige Verursachung einer schweren Handverletzung durch den Produktions-
leiter und den Geschäftsführer des Unfallbetriebs.  
Anspruch des UV-Trägers aus § 110 SGB VII zuerkannt.  
 
§ 110 SGB VII 
 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 12.09.2019 – 7 U 213/18 – 
Bestätigung des Urteils des LG Karlsruhe vom 15.10.2018 – 8 O 329/14 – (hinter der Entscheidung des 
OLG angefügt) 
 

Im Zivilrechtsverfahren macht der klagende Unfallversicherungsträger Regressansprü-
che nach § 110 SGB VII gegen den Produktionsleiter (Beklagter zu 3), den Geschäftsfüh-
rer (Beklagter zu 1) sowie den Betrieb, in dem der Unfall geschah (Beklagter zu 2) des 
verunfallten Versicherten P., geltend. 
Am 20.09.2011 hatte P. als Produktionsmitarbeiter an einer Presse Metallteile zu bearbeiten. 
Bei einem mit dem Fußschalter betätigten Pressvorgang löste P. die Presse aus, als sich noch 
sein linker Daumen im Bereich des Presswerkzeugs befand, was zu einer massiven Quetsch-
verletzung des Daumens führte. Die unfallbringende Maschine verfügte weder über eine 
Zwei-Hand-Schaltung, noch eine Lichtschranke oder eine Verdeckung. 
Bereits im Jahr 2008 hatte sich im Betrieb der Beklagten zu 2 ein Unfall an einer nicht gesicher-
ten Excenterpresse ereignet, die ebenfalls zu einer Daumenverletzung geführt hatte. 
Das LG hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das OLG hat das Urteil bestätigt. 
Streitig zwischen den Parteien sei die Frage, ob die beklagten natürlichen Personen grob 
fahrlässig gehandelt haben. Nach § 110 Abs. 1 S. 1 SGB VII haften Personen, deren Haftung 
nach den §§ 104 -107 SGB VII beschränkt ist, den Versicherungsträgern für die infolge des 
Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Grobe Fahrlässigkeit liege vor, wenn schon ein-
fachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt worden seien und nicht ein-
mal das beachtet werde, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Zudem 
müsse auch eine subjektive schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzung vorliegen. 
Diese Voraussetzungen seien bei den Beklagten zu 1 und 3 gegeben. Unstreitig seien Schutz-
vorrichtungen, die verhindert hätten, dass Finger in den Gefahrenbereich der Maschine gelang-
ten, nicht vorhanden gewesen. Dies hätte etwa durch die Verwendung einer Hülse erreicht wer-
den können, wie ein Sachverständiger im Verfahren bestätigte. Der Beklagte zu 3 habe vor 
diesem Hintergrund als Produktionsleiter grob fahrlässig gehandelt als er den ihm unter-
gebenen Versicherten der Klägerin trotz Kenntnis der unzureichenden bzw. nicht vorhan-
denen Sicherungsmaßnahmen mit den Arbeiten an der Maschine beginnen ließ. Auf die 
Frage, ob der Geschädigte genügend mit der Maschine vertraut gemacht und auf Sicherheits-
probleme hingewiesen wurde, komme es bei dieser Sachlage bereits nicht an, weil die Ma-
schine in der Weise ohnehin nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Im Übrigen könne die War-
nung vor Gefahrenquellen die Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften nicht erset-
zen. Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Unfalls aus dem Jahr 2008 an einer Excen-
terpresse sei der Beklagte zu 3 bereits darauf hingewiesen worden, dass die Nutzung eines 
Fußschalters ohne weitere Handschutzmaßnahme nicht zulässig ist. Wenn aber ein Ver-
antwortlicher einer Anlage trotz für ihn offensichtlicher Risiken, die von dieser ausgehen, und 
trotz vorheriger Vorfälle es unterlässt, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, deren Notwendig-
keit ihm bekannt ist, handele er grob fahrlässig. 
Der Beklagten zu 1 (Geschäftsführer) habe ebenfalls grob fahrlässig zur Herbeiführung des 
Unfalls beigetragen, indem er nicht für ausreichende Schutzmaßnahmen gesorgt habe. Wenn 
er diese Aufgaben vollständig seinem Produktionsleiter, dem Beklagten zu 3 übertragen habe, 
treffe ihn jedenfalls ein gravierendes Organisationsverschulden. Denn es sei nicht belegt, 
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dass er eindeutige Anweisungen und Direktiven hinsichtlich der Absicherung aller Maschinen 
getroffen hat.  
Der im Berufungsverfahren vorgebrachte Einwand, die Maschine sei jahrelang unfallfrei betrie-
ben worden, weshalb sie darauf vertraut hätten, es werde weiterhin nichts passieren, verfange 
nicht. Anlässlich des Unfalls im Jahre 2008 seien die Beklagten darauf hingewiesen worden, 
dass die Nutzung eines Fußschalters ohne weiter Handschutzmaßnahme unzulässig sei. Wenn 
die Beklagten alle diese Hinweise nicht zum Anlass genommen haben, die streitgegenständli-
che Maschine, die mithilfe eines Fußschalters betrieben wurde und bei der der Pressbereich 
offen war, gegen Handverletzungen zu schützen, dann lasse dies nur den Schluss zu, dass sie 
aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus in besonders grober Weise ihre Pflichten zum Arbeits-
schutz ignoriert haben. (D.K.) 

 
Das OLG Karlsruhe hat mit Urteil vom 12.09.2019 – 7 U 213/18 –  
wie folgt entschieden: 
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